
Beim Anlegerschutz sehen Banl{er rot 
' Das neue Finanzdienstleistungsgesetz will unter anderem die Beweislast bei der Bankkundenberatung 
umkehren. Das untergrabe das Schweizer Rechtssystem, sagen die Banken. Ein Rechtsprofessor widerspricht. 

Bruno Schletti 

. Man unterstütze die Verbesserung der 
Rechte der Anlegerinnen und Anleger, 
sagen Vertreter der Banken, wann im­
mer sie sich zum Entwurf des Finanz­
dienstleistungsgesetzes (Fidleg) äus­
sern_ Das Aber folgt jeweils umgehend. 
Es gebe auf dem Schweizer Finanzplatz 
keine gravierenden Missstände, die Zu­
friedenheit der Kunden sei im inter­
nationalen Vergleich hoch, man müsse 
von mündigen Kunden ausgehen. 

Exponenten der Banken und ihrer 
Verbände laufen Sturm gegen alle griffi­
gen Kundenschutzideen, die der Fidleg­
Entwurf zur Diskussion stellt. Da ist das 
Schiedsgericht, das Streitfälle rasch und 
kostengünstig beurteilen soll. Ein durch 
die Banken gespeister Prozesskosteu­
fonds soll in klar definierten Fällen für 
die Kosten von Klagen von Privatkunden 
aufkommen. Ein Gruppenvergleichsver­
fahren soll durch ein gleiches Ereignis 
Geschädigten ein koliektives Vorgehen 
ermöglichen. Die Beweislast, Kunden 
korrekt über ein Finanzinstrument in­
formiert zu haben, soll neu dem Finanz­
dienstleister auferlegt werden. 

«Unverhältnismässig» 
Von diesen Vorschlägen, welche die 
Rechtsstellung der Bankkunden verbes­
sern würden, wollen die Vertreter der 
Finanzinstitute nichts wissen. «Auf dem 
Schweizer Finanzplatz gibt es keine gra­
vierenden Missstände, welche eine so 
weitreichende Reform rechtfertigen 
würden», schreibt etwa Hanspeter Hess, 
Direktor des Verbands Schweizerischer 
Kantonalbanken. Und weiter: «Die Kan­
tonalbanken wehren sich gegen ein un­
verhältnismässiges Fidleg, das ohne Not 
ein gut funktionierendes Schweizer 
Rechtssystem untergräbt.» 

Die im Gesetzesentwurf vorge­
schlagene Beweislastumkehr hat es den 
Bankern besonders angetan. Damit 
werde eine rote Linie überschritten, sagt 
Beat Oberlin, Chef der Basellandschaft­
lichen Kantonalbank. Im Streitfall muss 
heute der Bankkunde beweisen, von sei­
nem Kundenbetreuer über ein Anlage­
produkt falsch oder ungenügend infor­
miert worden zu sein. «Wie in jedem an­
deren Vertragsverhältnis des Alltags», 
sagt Oberlin. Das Fidleg schlägt nun vor, 
dass neu die Bank belegen muss, den 
Kunden vollständig informiert zu haben 
- die Last des Beweises wird damit vom 
Kunden auf die Bank überwälzt. 

Oberlin bestreitet die Notwendigkeit 
einer Beweislastumkehr: «Wir haben · 
noch nie eine Klage gehabt wegen 
falscher Beratung.» Die Vorkommnisse 
um die pleitegegang~ne Bank Lehman 
Brothers rechtfertigten die Gesetzes­
änderung nicht. Viele Schweizer An­
leger verloren mit sogenannt kapital­
geschützten Lehman-Produkten Geld. 
Oberlin bezeichnet die Beweislast­
umkehr «als ein dem schweizerischen 
Rechtsverständnis fremdes Instru­
ment». Ähnlich schrieb die Bankierver~ 
einigung in einer ersten Stellungnahme 
zum Fidleg: «Schliesslich wäre eine Be­
weislastumkehr bei der Finanzberatung 
in rechtsvergleichender Sicht einmalig.» 

Anleger müssen warten 
Bundesmühlen mahlen langsam 

Das neue Finanzdienstleistungsgesetz 
(Fidleg) liegt erst im Entwurf vor. Parteien 
und interessierte Kreise konnten dazu ihre 
Meinung abgeben. Die Vernehmlassungsfrist 
ist gestern abgelaufen. Das Finanzdeparte­
ment wird die eingegangenen Reaktionen 
auswerten und -so sagt ein Sprecher - ·An­
fang 2015 über das weitere Vorgehen ent­
scheiden. Das Departement wird zuhanden 
des Parlaments eine Botschaft ausarbeiten. 
Diese werde nicht vor Mitte 2015 vorliegen, 
sagt der Sprecher. Wann das Parlament die 
Gesetzesvorlage beraten wird, ist offen. Die 
Endfassung des Gesetzes unterliegt dann 
noch dem fakultatiyen Referendum. Falls es 
ergriffen wird, hat das Stimmvolk schliesslich 
das letzte Wort. (bsi) 

Beweislastumkehr? Bei der Haftung von Tierhaltern gilt sie. Foto: Juniors Bildarchiv 

Rolf Sethe ist Professor für Privat-, 
Handels- und Wirtschaftsrecht an der 
Universität Zürich. Er widerspricht den 
Bankern. Im Fidleg-Entwurf, Artikel 74, 
Absatz 1, geht es bei der Beweislast­
umkehr zunächst um die Frage, ob der 
Kunde über das Produkt und seine Risi­
ken aufgeklärt worden ist. Sethe sagt 
dazu: «Gerade wenn die Banken voll in­
formieren und dokumentieren, haben 
sie doch nichts zu befürchten.» Es treffe 
nur jene Banken, die nicht dokumentie­
ren. Ein neues Rechtsverständnis ver­
mag Sethe nicht zu erkennen: «Die 
Schweizer Rechtsprechung macht es be­
reits heute so, dass sie eine fehlende Do­
kumentation bei der Beweiswürdigung 
berücksichtigt, sodass die geplante ge­
setzliche Regelung faktisch nur eine 
Klarstellung ist. Neu ist das also nicht.» 
Der Rechtsprofessor bestreitet zudem, 
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dass das Institut der Beweislastumkehr 
im schweizerischen Recht fremd ist: «Es 
gibt auch in anderen Bereichen Beweis­
lastumkehrungen, sodass man sicher 
nicht davon sprechen kann, dass dies 
quer zum Schweizer Recht steht.» Sethe 
verweist auf Artikel 5 im Produktehaft­
pflichtgesetz. Nach diesem haftet die 
Herstellerin eines Produktes in gewissen 
Fällen nicht für eineri Schaden - etwa 
«wenn sie beweist, dass sie das Produkt 
nicht in Verkehr gebracht hat». Auch 
hier gilt: nicht der Geschädigte muss 
den Beweis erbringen, sondern die Her­
stellerindes Produktes. 

Weitere Fälle finden sich im Obliga­
tionenrecht. Nach Artikel 55 haftet der 
Geschäftsherr für Schäden, die seine Un­
tergebenen anrichten, «Wenn er nicht 
nachweist, dass er alle nach den Umstän­
den gebotene Sorgfalt angewendet hat, 

um einen Schaden dieser Art zu ver­
hüten». Vergleichbar definiert Artikel 56 
die Haftung des Tierhalters. Für Finanz­
dienstleister naheliegender ist vielleicht 
Artikel 754. Nach. diesem sind Verwal­
tungsräte verantwortlich für Schäden, 
die sie durch Verletzung ihrer Pflichten 
verursachen. Hat ein Verwaltungsrat 
aber eine Aufgabe delegiert, haftet er 
nicht für den von dieser Person verur­
sachten Schaden, wenn er beweist, dass 
er diese Person sorgfältig ausgewählt, 
instruiert und überwacht hat. 

Bei Absatz 2 von Artikel 74 im Fidleg­
Entwurf ist die Regelung zur. Umkehr 
der Beweislast gernäss Sethe tatsächlich 
neu. Dieser Absatz geht von der Ver­
mutung aus, dass ein Kunde ein Bank­
geschäft nicht getätigt hätte, wenn der 
FinanzdienstleisteT seine Informations­
und Aufklärungspflichten erfüllt hätte. 
Der Absatz folgt dem Gedanken des Ver­
ursacherprinzips und geht von einer 
Kausalität zwischen der Aufklärungs­
pflichtverletzung und dem entstande­
nen Schaden aus. 

Auch diesen Gedanken hat gernäss 
Sethe die Rechtsprechung des Bundes­
gerichts bereits vorweggenommen, in­
dem sie auf die Wahrscheinlichkeit 
beziehungsweise auf die aUgemeine 
Lebenserfahrung, wonach Menschen 
sich vernünftig verhalten, abstellt. Sethe 
schliesst, «dass der Gesetzgeber jetzt 
keine revolutionäre Idee vertritt, son­
dern die Rechtsprechung nur fortsetzt». 
Rechtsvergleichend einmalig sei diese 
Regelung nicht. Auch Deutschland 
kenne die Beweislastumkehr für die 
Kausalität seit vielen Jahren. Dort habe 
sie sich bewährt. 

Keine Beratung auf Augenhöhe· 
Prisca Birrer-Heimo, Präsidentin der 
Stiftung für Konsumentenschutz, räumt 
ein, dass die Beweislastumkehr in der 
Schweiz bis jetzt nur vereinzelt ge­
bräuchlich sei. Im Gegensatz zur EU, wo 
beispielsweise in den ersten sechs 
Monaten nach Kauf eines Produkts die 
Beweislast beim Anbieter liege, falls das 
Produkt nicht funktioniere. Im Finanz­
dienstleistungsbereich gehe es darum, 
«der riesigen Informationsasymmetrie 
etwas entgegenzuwirken». 

Im Finanz- und Gesundheitssektor sei 
das Macht- und Wissensgefälle zwischen 
Dienstleister und Kunden überdurch­
schnittlich gross. Selbst mündige Konsu­
menten seien kaum in der Lage, sich auf 
Augenhöhe mit den Anbietern zu bewe­
gen. Christian Leugger, Sprecher des 
Kantonalbankenverbandes, sagt dage­
gen: «Es ist nicht ersichtlich, warum für 
eine einzelne Branche andere, abwei­
chende Rechtsgrundsätze gelten sollen.» 

Leugger sagt auch: «Die Bank-Kunde­
Beziehung beruht auf Vertrauen. Die Be­
weislastumkehr fördert das Misstrauen 
in dieser Beziehung.» Birrer-Heimo ent­
gegnet: «Dass die Anlegerinnen und An­
leger den Finanzverkäufern besser nicht 
blind vertrauen sollten, hat sich in den 
IetztenJahren mehrfach offenbart.» Die 
Branche habe einiges gut zu machen. 
«Leider beharren die Verantwortlichen 
auf dem alten, ausgedienten, kunden­
unfreundlichen System.» 

Es ist höchste Zeit, die Rechte der Anleger zu stärl{en 
Die Empörung der Banker ist gross. Da 
wollen ihnen einmal mehr die bösen 
Regulatoren mit neuen Gesetzespara­
grafen ins Handwerk pfuschen. Ausge­
rechnet ihnen, die doch nur das Be_ste 
für die Kundschaft anstreben. Man sei 
noch nie wegen Falschberatung einge­
klagt worden, sagt etwa der Chef der 
Basellandschaftlichen Kantonalbank. 
Mag sein. Doch ist das ein Grund, die 
Machenschaften auf dem Schweizer 
Finanzplatz schönzureden? 

Praktisch in Sichtweite der Basel­
landschaftlichen Kantonalbank, im . 
aargauischen Frick, zog ein mutmassli­
cher Betrüger im ASE-Skandalfan die. 

Fäden, assistiert von der Basler Kanto­
nalbank als Depotbank. Ein kleiner Fall 
gemessen an den Verlusten, den die 
Credit-Suisse-Gruppe mit dem Vertrieb 
sogenannt kapitalgeschützter Lehmau­
Papiere vielen Kunden eingebrockt 
hatte. Es gibt die Vertriebsentschädi­
gungen, die den Kunden über Jahre 
vorenthalten wurden. Es gibt all die 
Banken, die im grenzüberschreitenden 
Geschäft erst Schwarzgeldkunden 
anlockten, um sie am Ende fallen zu 
lassen. Wie nur können Banker so tun, 
als ob kein Handlungsbedarf bestünde? 

Gut möglich, dass im Baselbiet die 
Finanzwelt noch heil ist. Mit Sicherheit 

machen viele Kundenberater - nicht 
nur ennet dem Belchen - einen korrek­

. tenJob. Nur ist es leider wie in allen 
andern Bereichen so, dass es Gesetze 
nicht braucht, um die anständigen 
Menschen in Schach zu halten. Es 
.braucht sie, um den Schlitzohren und 
Halunken die Grenzen aufzuzeigen. 

Der Hinweis darauf, dass es kaum 
Klagen gegen Banken gibt, scheint ein 
günstiges Licht auf die Finanzwelt zu 
werfen. Eher ist es aber ein Zeichen 
dafür, dass Anlegerinnen und Anleger 
im Streitfall gegen die Macht der Ban­
ken rechtlich keinen Stich haben. Es ist 
höchste Zeit, ihre Rechte zu stärken. 


